
Gemeinderat  Großdubrau Beschluss-Nr.  GR  61/12/2024

- Beratungsfolge

Name  des

Ausschusses

bzw.  Gemeinderat

Sitzung  am TOP Ausschuss/Gemeinderat  hat

" empfohlen

" beschlossen

" zurück  verwiesen

öffentlich  /

nicht

öffentlich

Gemeinderat 12.12.2024 3 beschlossen öffentlich

Gemeinderat 18.12.2024 2 beschlossen öffentlich

Beratung  und Beschlussfassung  zur  Hebesatz-Satzung  der  Gemeinde  Großdubrau

Beschlusstext:

Der Gemeinderat  Großdubrau  beschließt  auf'Grundlage  der Vorberatung  am  12.12.2024  im

Gemeinderat  mit  den Beschlüssen  GR  56/12/2024  bis GR  58/12/2024  sowie  der  heutigen  Beratung

die Hebesatz  - Satzung  ab dem  Haushaltsjahr  2025  laut  Anlage  mit  folgenden  Hebesätzen:

Grundsteuer  A  380  v. H.

Grundsteuer  B 400  v. H.

Gewerbesteuer  . 400  v. H.

Gesetzliche  Anzahl  der  Mitglieder  des  Gemeinderates:  14  + Bürgermeister

davon  anwesend:  12

Ja - Stimmen:  10

Nein  - Stimmen:  2

Stimmenthaltungen:  0

Bemerkungen:  Aufgrund  des § 20 der  Sächsischen  Gemeindeordnung  war  kein Mitglied  des
Gemeinderates  von der  Beratung  und Beschl'ussfassung
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im -Produkt,  -Kostenstelle  -Konto

Bearbeitungsvermerk:  '

veröffentlicht  am:  Ausgabe  Bautzen:

im Elektronischem  Amtsblatt  der  Gemeinde  Großdubrau  gemäß

Bekanntmachungssatzung  der  Gemeinde  Großdubrau  vom  22.03.2024


